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Bekanntmachung der Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des Ergebnisses für die Wahl des Land-
rats am Sonntag, 08. März 2026 und zur Durchführung einer Stichwahl am Sonntag, 22. März 2026 
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Bekanntmachung der Form der Verkündung des vorläufigen Wahlergebnisses für die Wahl des Landrats und 
des Kreistags am Sonntag, 08. März 2026 
 

 

 

Bekanntmachung der Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des Er-

gebnisses für die Wahl des Landrats am Sonntag, 08. März 2026 und zur 

Durchführung einer Stichwahl am Sonntag, 22. März 2026 

 

Die Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung einer etwaigen Landratsstichwahl 

findet statt am: 

Montag, 9. März 2026 um 9.00 Uhr 

 

im Landratsamt Lindau (Bodensee), Bregenzer Str. 35, Zimmer 331, 3. OG. 

 

Der Wahlausschuss stellt in der Sitzung fest, ob eine Landratsstichwahl durchgeführt 

werden muss. 

 

In diesem Fall ermittelt der Wahlleiter das Ergebnis sowie die Personen, zwischen de-

nen eine Stichwahl stattzufinden hat. Der Wahlausschuss stellt für eine Stichwahl un-

verzüglich die Namen der beiden Personen und die auf sie entfallenen Stimmen fest.  

Im Anschluss daran hat der Wahlleiter unverzüglich den Inhalt dieser Feststellungen 

und den Termin der Stichwahl bekannt zu machen. 
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Der Wahlausschuss verhandelt, berät und entscheidet in öffentlicher Sitzung, soweit 

nicht Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte Ansprüche Ein-

zelner entgegenstehen (Art. 17 Abs. 2 GLKrWG). In diesen Fällen berät und entschei-

det er in nichtöffentlicher Sitzung über den Ausschluss der Öffentlichkeit. Beschlüsse, 

die in nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden, werden der Öffentlichkeit bekannt ge-

geben, sobald die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind.  

 

Sollte eine weitere Sitzung notwendig werden, wird Ort und Zeitpunkt ebenfalls recht-

zeitig bekannt gemacht. 

 

Lindau (Bodensee), 02.03.2026 

Landratsamt Lindau (Bodensee) 

 

 

gez. Maximilian Maldoff 

Kreiswahlleiter 
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Bekanntmachung der Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des Ergebnisses 

für die Wahl des Landrats sowie der Wahl des Kreistags am Sonntag, 08. März 2026, 

und ggf. für die Stichwahl zum Landrat am Sonntag, 22. März 2026 

 

Die Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des Wahlergebnisses findet statt am 

 

Dienstag, 17. März 2026 um 16.00 Uhr 

 

im Landratsamt Lindau (Bodensee), Bregenzer Str. 35, Zimmer 331, 3. OG. 

 

Sollte eine Stichwahl für die Wahl des Landrats erforderlich sein, findet die Sitzung zur Fest-

stellung des Wahlergebnisses für diese statt am  

 

Dienstag, 24. März 2026 um 16.00 Uhr 

 

im Landratsamt Lindau (Bodensee), Bregenzer Str. 35, Zimmer 331, 3. OG. 

 

Der Wahlausschuss verhandelt, berät und entscheidet in öffentlicher Sitzung, soweit nicht 

Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte Ansprüche Einzelner entge-

genstehen (Art. 17 Abs. 2 GLKrWG). In diesen Fällen berät und entscheidet er in nichtöffentli-

cher Sitzung über den Ausschluss der Öffentlichkeit. Beschlüsse, die in nichtöffentlicher Sit-

zung gefasst wurden, werden der Öffentlichkeit bekannt gegeben, sobald die Gründe für die 

Geheimhaltung weggefallen sind.  

 

Sollte eine weitere Sitzung notwendig werden, wird Ort und Zeitpunkt ebenfalls rechtzeitig 

bekannt gemacht. 

 

Lindau (Bodensee), 02.03.2026 

Landratsamt Lindau (Bodensee) 

 

 

Maximilian Maldoff 

Kreiswahlleiter 
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Bekanntmachung der Form der Verkündung des vorläufigen Wahlergebnisses für die 

Wahl des Landrats und des Kreistags am Sonntag, 08. März 2026 

 

Unter dem Vorbehalt der Feststellung des abschließenden Wahlergebnisses durch den Wahl-

ausschuss wird das ermittelte vorläufige Wahlergebnis durch  

 

1. öffentlichen Anschlag am Landratsamt  

2. Veröffentlichung im digitalen Amtsblatt des Landkreises  

 

gegenüber der Öffentlichkeit verkündet.  

 

Für den Beginn der Wochenfrist des Art. 47 Abs. 1 Satz 1 Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz, 

binnen der aufgrund eines Wahlvorschlags gewählte Personen schriftlich oder zur Niederschrift 

beim Landratsamt die Wahl ablehnen können, ist die unter 2. genannte Form bzw. Art der Ver-

kündung des vorläufigen Wahlergebnisses entscheidend. 

 

Diese Bekanntmachung gilt auch für eine eventuelle Stichwahl des Landrats am 22. März 2026. 

 

Lindau (Bodensee), 02.03.2026 

Landratsamt Lindau (Bodensee) 

 

 

gez. Maximilian Maldoff 

Kreiswahlleiter 

 

 

 

 

 


